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Mostc'mrichtungkn zu Cassel.
(Nach dem Stande im Dezember 1861.)

I. Die Annahmesenster für Briefe und Fahrpostsendungen
sind an den Wochentagen von Morgens 8 bis Mittags 12 Uhr
und von Nachmittags 1 Uhr bis 7 Uhr Abends, an Sonn- und
Festtagen aber Morgens von 8 bis 9 Uhr, von 11 Uhr Vor

mittags bis 1 Uhr Nachmittags und von 3*/, Uhr Nachmittags
bis 7 Uhr Abends geöffnet.

II. Briefe müssen eine Stunde und Fahrpostgegenstände
2 Stunden, letztere aber, wenn die Postbeförderungen per Eisen

 bahn Statt findet, 2'/, Stunden vor der unten bei XI. bezeich
neten Abgangszeit aufgegeben werden. Hinsichtlich der Briese
und Sendungen nach mehreren Orten bestehen kürzere Aufgabe
zeiten.

III Unbeschwerte und nicht recommandirte Briefe, welche
entweder unfrankirt oder mittelst Postfreimarken, resp. mittelst
Verwendung von Frankocouverts frankirt sind, können auch per
Briefkasten aufgegeben werden.

IV. Die an verschiedenen Punkten der Stadt ausgehängten

Briefkasten werden geleert: 5'/, bis 6'/, Uhr Morgens, 9—10
Uhr Vormittags, 2'/,—3'/, Uhr Nachmittags, G l/2 —V/2 blhr
Abends und 10—11 Uhr Abends.

Die Briefkasten am Bahnhofsgebäude werden geleert 4'/*,
6 3 /*, 7V, Uhr Morgens, 11 Uhr Vormittags, 4*/. Uhr Nach
mittags, 6, 7'/., 8 3/4 und 9*/* Uhr Abends.

V. Die Bestellgänge innerhalb der Stadt werden angetre
ten: 11 von den Briefträgern Morgens 7 Uhr, Vormittags 10
Uhr, Nachmittags 2'/, Uhr und Abends 6'/, Uhr; 2) von den
Paketbestellern Morgens 7'/* Uhr, Vormittags 11 Uhr und
Nachmittags 3 Uhr. Tie Nachmittagsgänge fallen an den Sonn-
und Festtagen mit folgenden Ausnahmen aus: a dem in die

letzten vier Tage vor dem Weihnachtsfeste fallenden Sonntage,
1&gt;. dem ersten Christtage; e. den in die Meßzeit fallenden drei
Sonntagen und ll. wenn an zwei Festtage ein Sonntag oder an

einen Sonntag zwei Festtage sich reihen, am dritten dieser Tage


